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Beschluss
des Bundesrates

Verordnung zur Änderung der Düngeverordnung und anderer 
Vorschriften

Der Bundesrat hat in seiner 988. Sitzung am 27. März 2020 beschlossen, der Ver-

ordnung gemäß Artikel 80 Absatz 2 des Grundgesetzes nach Maßgabe der aus der 

Anlage ersichtlichen Änderung zuzustimmen.

Der Bundesrat hat ferner die sich aus der Anlage ergebende Entschließung gefasst.
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Anlage

Ä n d e r u n g 

und 

E n t s c h l i e ß u n g

zur 

Verordnung zur Änderung der Düngeverordnung  

und anderer Vorschriften 

A 

Ä n d e r u n g

Zu Artikel 1 Nummer 11 (§ 13a Absatz 1 Satz 3, 

Absatz 2 einleitender Satzteil, 

Absatz 4 Satz 1, 

Absatz 5 DüV), 

Nummer 13 (§ 15 Absatz 1, 

Absatz 3 Satz 1, 

Satz 2, 

Absatz 4 Satz 1, 

Satz 2 DüV)

Artikel 1 ist wie folgt zu ändern: 

a) In Nummer 11 ist § 13a wie folgt zu ändern: 

aa) In Absatz 1 Satz 3 sind die Wörter "[einsetzen: Datum desjenigen Tages des 

sechsten auf den Monat der Verkündung folgenden Kalendermonats, dessen 

Zahl mit der des Tages der Verkündung übereinstimmt]" durch die Wörter 

"Ablauf des 31. Dezember 2020" zu ersetzen.
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bb) In Absatz 2 sind im einleitenden Satzteil nach dem Wort "gelten" die Wör-

ter "ab dem 1. Januar 2021" einzufügen. 

cc) In Absatz 4 Satz 1 sind nach dem Wort "gelten" die Wörter "ab dem 1. Ja-

nuar 2021" einzufügen. 

dd) In Absatz 5 sind nach dem Wort "ist" die Wörter "ab dem 1. Januar 2021" 

einzufügen. 

b) In Nummer 13 ist § 15 wie folgt zu ändern: 

aa) In Absatz 1 sind nach dem Wort "gelten" die Wörter "ab dem 1. Januar 

2021" einzufügen. 

bb) Absatz 3 ist wie folgt zu ändern: 

aaa) In Satz 1 sind nach den Wörtern „genannten Gebieten“ die Wörter 

„im Fall des § 15 Absatz 1“ einzufügen. 

bbb) In Satz 2 sind nach der Angabe „Satz 1“ die Wörter „im Fall des 

§ 15 Absatz 1“ einzufügen. 

cc) Absatz 4 ist wie folgt zu ändern: 

aaa) In Satz 1 sind die Wörter "[einsetzen: Datum desjenigen Tages des 

sechsten auf den Monat der Verkündung folgenden Kalendermo-

nats, dessen Zahl mit der des Tages der Verkündung überein-

stimmt]" durch die Wörter "Ablauf des 31. Dezember 2020" zu er-

setzen.

bbb) In Satz 2 sind nach dem Wort "Landesregierungen" die Wörter "bis 

zum Ablauf des 31. Dezember 2020" einzufügen. 

Begründung: 

Die Verlängerung der Übergangsfristen erfolgt vor dem Hintergrund der 
Corona-Pandemie und beruht auf einer Einigung zwischen der Bundesregie-
rung und der Europäischen Kommission. 

Die Verlängerung setzt ein wichtiges Signal in der aktuellen Krisensituation in 
Richtung der landwirtschaftlichen Betriebe und dient auch einer sachgerechten 
Bearbeitung der mit der Novelle vorgesehenen Neuausweisung der gefährdeten 
Gebiete durch die Umwelt- und Landwirtschaftsverwaltungen der Länder.
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B 

E n t s c h l i e ß u n g

1. Der Bundesrat nimmt die von der Bundesregierung getroffene Aussage zur 

Kenntnis, dass ein Zweitverfahren der EU-Kommission gegen Deutschland 

beim EuGH nur verhindert werden kann, wenn der mit der EU-Kommission be-

reits abgestimmte Entwurf der „Verordnung zur Änderung der Düngeverord-

nung und anderer Vorschriften“ - in der Fassung vom 20. Februar 2020 - vom 

Bundesrat am 27. März 2020 ohne weitere Änderungen beschlossen wird. Aus 

diesem Grund werden zahlreiche Maßgabeanträge von hoher fachlicher Bedeu-

tung nicht gestellt. Es wird jedoch in nachstehenden Ziffern nachdrücklich auf 

dadurch verbleibende Unzulänglichkeiten aus fachlicher, rechtlicher und voll-

zugsseitiger Sicht verwiesen.

2. Der Bundesrat weist darauf hin, dass die vorgelegte Verordnung eine Vielzahl 

fachlicher Unzulänglichkeiten sowie Vorgaben enthält, die in der vorliegenden 

Form für die Landwirte und Vollzugsbehörden nur schwer umsetzbar sind. Au-

ßerdem erfolgt mit der vorgelegten Verordnung keine Beseitigung bestehender 

Rechtslücken. So enthält die Düngeverordnung weiterhin unvollständige Vor-

gaben zur bundeseinheitlichen Regelung der Anforderungen an das Fassungs-

vermögen von Anlagen zur Lagerung von Wirtschaftsdüngern und Gärrück-

ständen.

3. Der Bundesrat weist darauf hin, dass durch die mit der Änderungsverordnung 

vorgenommene Aufhebung des flächenbezogenen Nährstoffvergleichs mit Be-

wertung der auf Betriebsebene anfallenden mehrjährigen Nährstoffüberschüsse 

der entscheidende Indikator zur Bewertung der Auswirkungen der Düngung auf 

die Umwelt (insbesondere Gewässerschutz) aufgegeben wurde. Die dafür ein-

geführten neuen Aufzeichnungspflichten zu den einzelnen Düngungsmaßnah-

men und den jährlich eingesetzten Nährstoffmengen des Betriebes können den 

Informationsverlust dieses für die Wirkungsabschätzung der neuen düngerecht-

lichen Regelungen unverzichtbaren Parameters nicht kompensieren.
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4. Der Bundesrat stellt fest, dass die vorliegende Verordnung keine ausreichende 

Grundlage für das vom Bund der EU-Kommission zugesicherte bundeseinheit-

liche Stickstoff-Wirkungsmonitoring ist, weder hinsichtlich der Erhebung der 

erforderlichen Daten noch hinsichtlich der Ermächtigung von Bund und Län-

dern zur Erfassung und Verarbeitung dieser Daten zum Zweck des Monitorings. 

Der Bundesrat fordert die Bundesregierung auf, zeitnah die notwendigen ergän-

zenden rechtlichen Regelungen zu schaffen. 

5. Der Bundesrat hält es für erforderlich, geeignete Vorlage-, Melde- oder Mittei-

lungspflichten mit konkreter Benennung der erforderlichen Daten bundesweit 

einheitlich und für die Länder verbindlich vorzuschreiben und die Verwendbar-

keit der Daten auch insoweit zu öffnen, dass sie zumindest in anonymisierter 

und aggregierter Form für das von der EU-Kommission geforderte bundesweite 

Monitoring der Maßnahmenwirkung und langfristig auch als unterstützende In-

formation für die Gebietsabgrenzung in den „roten“ Gebieten, herangezogen 

werden können. Diese Zwecke sind nicht durch die gegenwärtige Ermächtigung 

in § 13 Absatz 2 abgedeckt.

6. Der Bundesrat bedauert, dass die dem BMEL bereits seit etwa Mitte des vori-

gen Jahres aus der Länderarbeitsgruppe bekannten und im Rahmen der Länder-

anhörung offiziell mitgeteilten umfangreichen Vorschläge der Länder zur Ver-

besserung der Vollzugstauglichkeit und Rechtssicherheit der seit 2017 beste-

henden düngerechtlichen Regelungen sowie zur Beseitigung aktuell bestehen-

der Rechtslücken bzw. rechtlicher Unzulänglichkeiten nicht in dem vorliegen-

den Entwurf der Bundesregierung enthalten sind. 

7. a) Der Bundesrat begrüßt, dass die Bundesregierung angekündigt hat die 

Landwirtschaft in Deutschland vor dem Hintergrund der Novellierung des 

Düngerechts mit einer Milliarde Euro zu unterstützen. Die Ausführungen 

der Bundesregierung zur Ausgestaltung der begleitenden Förderung haben 

ergeben, dass es sich bei der angekündigten Milliarde um ein über vier Jah-

re gestrecktes Bundesprogramm handeln soll, das nicht der Kofinanzierung 

der Länder bedarf. Der Bundesrat stellt fest, dass bisher unklar ist, wie diese 

Mittel finanziert werden. Er bittet darum sicherzustellen, dass diese Mittel 

nicht aus anderen, umweltrelevanten Bereichen, insbesondere aus Mitteln 

für den Insektenschutz, umgeschichtet werden. 
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b) Der Bundesrat nimmt zur Kenntnis, dass neben der pauschalen Ankündi-

gung dieser Unterstützung, keine weitere Konkretisierung erfolgt ist. Er hält 

es für eine zügige Abwicklung der Hilfe für erforderlich, umgehend Klar-

heit über die Voraussetzungen für eine Auszahlung zu erhalten und die För-

derbereiche in Abstimmung mit den Ländern klar zu definieren. 

c) Er bittet die Bundesregierung sicherzustellen, dass auch solche landwirt-

schaftlichen Betriebe, die in roten Gebieten bzw. Gebieten mit überhöhter 

Nitratbelastung nachhaltig und ökologisch wirtschaften, deutlich besser ge-

fördert werden und damit bei den anstehenden Herausforderungen ausrei-

chend unterstützt werden.

8. Der Bundesrat nimmt mit Sorge zur Kenntnis, dass binnen eines halben Jahres 

nach Inkrafttreten der novellierten Düngeverordnung auch die Gebietskulissen 

auf Länderebene neu ausgewiesen sein müssen, um den Forderungen der EU-

Kommission Genüge zu tun. Vor diesem Hintergrund hält der Bundesrat den 

von der Bundesregierung vorgestellten Zeitplan zur Erarbeitung der Verwal-

tungsvorschrift für die Kriterien zur Ausweisung der Nitrat- und Phosphatkulis-

sen für nicht geeignet, um rechtzeitig zu Ergebnissen zu kommen. 

Der Bundesrat bittet daher die Bundesregierung als Leitung der Projektgruppe 

einen geeinten Entwurf einer allgemeinen Verwaltungsvorschrift bis zum 

30. Juni 2020 sicherzustellen. Nur so können die Länder ihrerseits in der von 

der Kommission vorgegebenen Frist die ihnen obliegende Aufgabe der Ge-

bietskulissenausweisung wahrnehmen.

9. Der Bundesrat fordert die Bundesregierung auf, schnellstmöglich unter Einbe-

ziehung der Länder eine Allgemeine Verwaltungsvorschrift zu erarbeiten, die 

bundeseinheitlich die Kriterien zur Gebietsausweisung festlegt und als Grund-

lage für die länderspezifische Überprüfung der derzeitigen Gebietsausweisung 

Verwendung finden kann. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Verwaltungs-

vorschrift so rechtzeitig vorliegen muss, damit die Anpassung der düngerechtli-

chen Landesvorschriften ab Inkrafttreten der Düngeverordnung gelingen kann.
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10. a) Der Bundesrat stellt fest, dass es in den vergangenen Jahren nicht gelungen 

ist, die politischen Instrumente und Rahmenbedingungen in der Landwirt-

schaft so anzupassen, dass eine ungehinderte Umsetzung der umweltpoliti-

schen EU-Richtlinien, insbesondere der EU-Nitrat-Richtlinie erfolgen kann. 

Insofern bekräftigt der Bundesrat die Notwendigkeit, schnellstmöglich 

wirksame Regelungen zu schaffen, die eine EU-rechtskonforme Umsetzung 

erlauben. Zugleich müssen jedoch auch die derzeitigen Herausforderungen 

in der Landwirtschaft durch geeignete Instrumente berücksichtigt werden. 

b) Der Bundesrat gibt zu bedenken, dass gerade in dieser schwierigen Situati-

on und der großen Verunsicherung insbesondere in der Landwirtschaft eine 

enge Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern, insbesondere in den 

Verhandlungen mit der EU-Kommission, von herausragender Bedeutung 

ist. 

c) Der Bundesrat fordert die Bundesregierung auf, die bestehenden Honorie-

rungs- und Anreizsysteme weiterzuentwickeln und so begleitend zum Ord-

nungsrecht den Bäuerinnen und Bauern die Möglichkeit zu geben, Maß-

nahmen durchzuführen, die einen wirksamen Beitrag zum Gewässer- und 

Artenschutz leisten.

d) Der Bundesrat schlägt vor, umgehend bundesweite Regelungen zur Be-

schleunigung von Genehmigungen von Investitionen in zusätzliche Lager-

kapazitäten von Wirtschaftsdüngern als Handlungsgrundlage in den Län-

dern zu erlassen.

e) Der Bundesrat fordert zudem die Bundesregierung auf, die Mittel für Wis-

senschaft und Forschung durch ein entsprechendes Forschungsprogramm 

massiv zu erhöhen.

11. a) Der Bundesrat schlägt vor, zur Umsetzung der EU-Nitrat-Richtlinie ge-

meinsam mit Bund und Ländern weitere Maßnahmen zu entwickeln, die 

deutliche ökologische Verbesserungspotentiale erschließen und durch Bun-

desmittel über die GAK gefördert werden. Dabei sollte auch die Übertrag-

barkeit der GAK ohne entsprechende Einsparung (analog der Regelung bei 

der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruk-

tur“) zugelassen werden. Ebenso sollte bei der Ausgestaltung der Gemein-

samen Agrarpolitik eine Förderung dieser Maßnahmen Berücksichtigung 

finden. 
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b) Der Bundesrat bekräftigt, dass zur Umsetzung der EU-Nitrat-Richtlinie der 

Ausbau der betrieblichen Beratung in den Ländern insbesondere zur Durch-

führung von umweltschutzfördernden Maßnahmen und eine stärkere ökolo-

gische und vielfältigere Ausrichtung der Landwirtschaft von besonderer 

Bedeutung ist.
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